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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Zirkenbach Nr. 5

„Feuerwehrwache Süd“
•  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) und Erstbeteiligung der Behör-den und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sit-
zung am 18.07.2022 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie die Erstbeteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB für 
den Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Zirkenbach Nr. 5 „Feu-
erwehrwache Süd“ beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Zirkenbach zwischen den 
Wohngebieten „Wolfsheide“ im Westen und „Auf der Hute“ im Osten.
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 27/7, Flur 4, Gemarkung 
Zirkenbach sowie das Flurstück 27/4, Flur 4, Gemarkung Zirkenbach 
und hat eine Gesamtgröße von ca. 0,56 ha.
Der genaue Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt.

Die Stadt Fulda plant die Errichtung eines neuen Feuerwehrstütz-
punktes Süd für die Feuerwehren der südwestlichen Ortsteile Johan-
nesberg, Zirkenbach, Zell und Harmerz, um weiterhin die Daseins-
vorsorge im feuerwehrtechnischen Sinne zu sichern. Ein Neubau 
wird notwendig, da der Bedarf an modernen, leistungsfähigen und 
auch größeren Ein-satzfahrzeugen sowie Anforderungen im Brand-
schutz für die Einsatzkräfte in den letzten Jahren enorm gestiegen 
sind. Für den geplanten Neubau der Feuerwehrwache Süd sollen mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen geschaffen werden.
Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln und in ei-
nem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umwelt-
bericht gemäß § 2a BauGB ist Teil der Begründung und enthält An-
gaben zu den Schutzgütern:
•  Biotop- und Nutzungstypen, Tiere, Fläche, Geologie, Boden, Was-

ser, Klima,
•  Mensch, Orts- und Landschaftsbild, Erholung, Kultur- und Sach-

güter sowie zu
• Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern,
• Schutzgebieten und -objekten,
• Darstellungen des Landschaftsplans und sonstiger Pläne.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
findet in der Zeit vom

21.09.2022 bis 22.10.2022
statt.
Während dieser Zeit liegen der Bebauungsplanentwurf sowie die Be-
gründung mit integriertem Umweltbericht und Bestandsplan Bio-
toptypen beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schlossstra-
ße 1, Bürgerbüro, zur allgemeinen Einsichtnahme aus und können 
zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00–18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–15:00 Uhr
und Samstag  von 09:00–12:00 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.
Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter

http://www.bauen-fulda-stadt.de
veröffentlicht. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsicht-
nahme zu wählen.
Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes können in-
nerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift zu fol-
genden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – Stadtplanungs-
amt - vorgebracht werden:
Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  8:30 – 13:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige 
Terminvereinbarung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefon-nummer 0661/102-1630 oder im Sekretariat unter 0661/102-
1611 wird gebeten.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplanentwurf unberücksichtigt 
bleiben.
Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten kon-

kludent hierzu ihre Zustimmung erteilen.
Fulda, 08.09.2022 Der Magistrat der Stadt Fulda
  gez. Dr. Heiko Wingenfeld
  Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fulda 

„Feuerwehrwache Süd“
•  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und Erstbetei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sit-
zung am 18.07.2022 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit und die Erstbeteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB für 
die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fulda „“Feu-
erwehrwache Süd“ be-schlossen.
Das Änderungsgebiet umfasst in der Gemarkung Zirkenbach das 
Flurstück 27/7, Flur 4, vollständig. Das Änderungsgebiet hat eine Flä-
chengröße von rd. 0,34 ha.
Der genaue Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt.

Die Stadt Fulda plant die Errichtung eines neuen Feuerwehrstützpunk-
tes Süd für die Feu-erwehren der südwestlichen Ortsteile Johannes-
berg, Zirkenbach, Zell und Harmerz, um weiterhin die Daseinsvor-
sorge im feuerwehrtechnischen Sinne zu sichern. Ein Neubau wird 
notwendig, da der Bedarf an modernen, leistungsfähigen und auch 
größeren Ein-satzfahrzeugen sowie Anforderungen im Brandschutz 
für die Einsatzkräfte in den letzten Jahren enorm gestiegen sind.
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Fulda als Flä-
che für die Landwirtschaft dargestellt und soll in Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ geändert 
werden. Hierfür sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden.
Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln und in ei-
nem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umwelt-
bericht gemäß § 2a BauGB ist Teil der Begründung und enthält An-
gaben zu den Schutzgütern:
•  Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Geologie, Boden, Was-

ser, Landschaft, Klima und Luft,
•  Mensch, Erholungsnutzung, Kultur- und Sachgüter sowie zu
•  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern,
•  Schutzgebiete, Emissionen, Abfall und Abwasser sowie Energie-

nutzung,
•  Darstellungen des Regionalplans und sonstiger Pläne.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
findet in der Zeit vom

21.09.2022 bis 22.10.2022
statt.
Während dieser Zeit liegen der Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung und die Begründung mit integriertem Umweltbericht beim 
Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schlossstraße 1, Bürgerbüro, 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus und können zu folgenden Zei-
ten eingesehen werden:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00–18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–15:00 Uhr
und Samstag  von 09:00–12:00 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.
Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter

http://www.bauen-fulda-stadt.de
veröffentlicht. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsicht-
nahme zu wählen.
Stellungnahmen zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
können innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu folgenden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – 
Stadtplanungsamt - vorgebracht werden:
Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  8:30 – 13:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige 
Terminvereinbarung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer 0661/102-1630 oder im Sekretariat unter 0661/102-
1611 wird gebeten.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-

schlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung unberück-
sichtigt bleiben.
Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten kon-
kludent hierzu ihre Zustimmung erteilen.
Fulda, 08.09.2022 Der Magistrat der Stadt Fulda
  gez. Dr. Heiko Wingenfeld
  Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Niederrode Nr. 3 

„Dorfwiese“
•  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) und Erstbeteiligung der Behör-den und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sit-
zung am 18.07.2022 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie die Erstbeteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB für 
den Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Niederrode Nr. 3 „Dorf-
wiese“ beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand des Stadtteiles Nie-
derrode und wird über die Niederroder Straße erschlossen. Es wird 
im Norden und Osten durch eine Grünfläche sowie im Süden und 
Westen durch den Siedlungskörper von Niederrode begrenzt.
Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung Niederrode einen Teil des 
Flurstückes 25, Flur 3 sowie einen Teil des Flurstückes 25/9, Flur 2 
und hat eine Gesamtgröße von rund 0,33 ha.
Der genaue Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken für Famili-
en soll angrenzend an das vorhandene Siedlungsgebiet eine Grün-
fläche zu Wohnbauzwecken umgenutzt werden. Hierfür sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.
Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln und in ei-
nem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umwelt-
bericht gemäß § 2a BauGB ist Teil der Begründung und enthält An-
gaben zu den Schutzgütern:
•  Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Geologie, Boden, Was-

ser, Landschaft, Klima und Luft,
•  Mensch, Erholungsnutzung, Kultur- und Sachgüter sowie zu
•  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern,
•  Schutzgebiete,
•  Darstellungen des Landschaftsplans und sonstiger Pläne.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
findet in der Zeit vom

21.09.2022 bis 22.10.2022
statt.
Während dieser Zeit liegen der Bebauungsplanentwurf sowie die Be-
gründung mit integriertem Umweltbericht und Bestandsplan Bio-
toptypen beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schlossstra-
ße 1, Bürgerbüro, zur allgemeinen Einsichtnahme aus und können 
zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00–18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–15:00 Uhr
und Samstag  von 09:00–12:00 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.
Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter

http://www.bauen-fulda-stadt.de
veröffentlicht. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsicht-
nahme zu wählen.
Stellungnahmen zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
können innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu folgenden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – 
Stadtplanungsamt - vorgebracht werden:
Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  8:30 – 13:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen Zie-
len und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige Terminverein-
barung bei der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Tele-fonnummer 
0661/102-1615 oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplanentwurf unberücksichtigt 
bleiben.


